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(2) Zwischen dem Rechtsträger für Volkseigentum 
(Investitionsträger) und dem Eigentümer oder Ver
walter muß ein Pacht- oder Mietvertrag abge
schlossen werden, es sei denn, die Inanspruchnahme 
des Nichtvolkseigentums ist gesetzlich geregelt. Der 
Aufwand für die Investitionen ist durch die Investi
tionsträger zu aktivieren und innerhalb der Pacht- 
bzw. Mietdauer zu amortisieren.

(3) Nur unter den in Absätzen 1 und 2 genannten 
Voraussetzungen können Mittel des Investitions
planes für Einbauten, Umbauten oder bauliche Ver
änderungen, die wesentlicher Bestandteil des ge
mieteten oder gepachteten nichtvolkseigenen Grund
stücks werden, verwendet werden. Ausnahmerege
lungen bedürfen der Bestätigung durch das Mini
sterium des Innern.

(4) Das Ministerium der Finanzen und das Mini
sterium des Innern erlassen Richtlinien über die 
Vertragsgestaltung.

IV. Plangliederung
§ 7

(1) Verantwortlich für die Durchführung ihres 
Investitionsplanes sind:

a) die Minister und Staatssekretäre,
b) die Vorsitzenden der Räte der Bezirke,
c) die Leiter von Institutionen, die vom Minister

rat zur selbständigen Durchführung von Plä
nen ermächtigt sind (Planträger).

(2) Die Planträger sind berechtigt, nachgeordnete 
Organe mit der Durchführung zu beauftragen, je
doch bleiben die in Abs. 1 genannten Personen voll 
verantwortlich.

§ 8
(1) In den von den Planträgern der Staatlichen 

Plankommission einzureichenden Plänen sind aus
zuweisen:

a) Überlimitvorhaben als Einzeltitel im Rahmen 
der Haupt- und Nebenanlagen sowie Sammel
positionen in einer Gesamtsumme. Die Sam
melpositionen müssen beim Planträger in Ein
zeltitel aufgegliedert vorliegen;

b) Unterlimitvorhaben in einer Gesamtsumme, 
getrennt nach Haupt- und Nebenanlagen.
Die Gesamtsumme für Unterlimite dient zur 
Durchführung folgender Aufgaben:

1. Durchführung von Einzelvorhaben unter 
der Limitgrenze (bezogen auf den vollen 
Wertumfang),

2. Finanzierung von Kleininvestitionen, 
d. h. Durchführung von Bauarbeiten und 
Beschaffung von Anlagegegenständen 
im Einzelwert bis zu 1000 DM,

3. Durchführung von technischen Verbes
serungen und Rationalisierungsmaßnah
men.

(2) Die Plansummen für Überlimitvorhaben dür
fen nur mit Zustimmung des Ministerrats durch 
Mittel des Unterlimits erhöht werden. Über die Auf
teilung des Unterlimits und der Sammelpositionen 
haben die Planträger die Staatliche Plankommis
sion, die Deutsche Investitionsbank und die Staat
liche Zentralverwaltung für Statistik mit Stichtag 
der monatlichen Investitionsabrechnung, spätestens 
bis zum 10. des laufenden Monats, erstmalig bis

10. Februar zu unterrichten. Die Ausreichung der 
Mittel zu Abs. 1 Buchst, b Ziffern 2 und 3 erfolgt 
in vereinfachter Form nach den Richtlinien der 
Deutschen Investitionsbank.

(3) Die Reserve bis zu 5 %> der Gesamtplansumme 
des Planträgers (siehe „Ordnung der Planung“)* 
ist getrennt als Sammelposition im Unterlimit aus
zuweisen. Sie kann verwendet werden für;

a) Finanzierung von zusätzlichen Aufgaben,
b) Finanzierung von zusätzlichen Aufgaben 

der Feuerschutzpolizei und der Arbeits
schutzinspektionen,

c) Finanzierung der Überhänge gemäß § 26.
(4) Über die Verwendung der Reserve haben die 

Planträger vierteljährlich der Deutschen Investi
tionsbank und der Staatlichen Zentralverwaltung 
für Statistik zu berichten.

§ 9
Investitionspläne für die Investitionsträger

(1) Die Planträger haben den Investitionsträgern 
Investitionspläne (Vordruck 0761) zu übergeben, die 
in allen Teilen mit dem bestätigten Plan überein
stimmen müssen.

Die Ausstellung der Pläne erfolgt:
a) bei Überlimitvorhaben durch die Minister, 

Staatssekretäre, Leiter von Institutionen 
und Vorsitzende der Räte der Bezirke oder 
durch unmittelbar nachgeordnete Stellver
treter,

b) bei Unterlimitvorhaben (auch aus Sammel
positionen) durch die unter Buchst, a Ge
nannten oder deren Beauftragte, die minde
stens die Dienststellung eines Hauptverwal- 
tungs- oder Hauptabteilungsleiters haben 
müssen.

(2) Die für den Investitionsträger bestimmte Aus
fertigung des Planes muß von den in Abs. 1 Ge
nannten eigenhändig unterzeichnet werden. Bei den 
übrigen Ausfertigungen ist die Verwendung eines 
Faksimiles oder die Leistung der Unterschrift im 
Durchschreibeverfahren zulässig, jedoch müssen 
sämtliche Ausfertigungen mit einem Dienstsiegel 
versehen sein.

(3) a) Der Planträger übergibt vier Ausfertigun
gen des Investitionsplanes (Vordruck 0761) 
dem Investitionsträger.
In allen Ausfertigungen ist die gesetzliche 
Investitionskostensenkung für jeden Inve
stitionsträger im Finanzierungsplan (Ab
schnitt IV) durch den Planträger einzu- 
setzen.

b) Der Investitionsträger bestätigt die Durch
führung des Investitionsplanes auf allen 
vier Ausfertigungen und füllt den Ab
schnitt IV (Finanzierungsplan) auf allen 
vier Ausfertigungen vollständig aus.

(4) a) Alle vier Ausfertigungen des Vor
druckes 0761 sind durch den Investitions
träger dem Kreisrevisor der Deutschen In
vestitionsbank innerhalb von sechs Tagen 
zur Erteilung des Sichtvermerkes vorzu
legen. Der Sichtvermerk darf nur erteilt

* Sonderdruck der Staatlichen Plankommission.


